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Diskussionsforum                                                                                                                                    

des Thüringer Landtags                

 
Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Verfassungsschutzgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN  
- Drucksache 7/5569 - Neufassung - 
 
Diskussionsforum des Thüringer Landtags gemäß § 96 GO - Auswertung der Online-Diskussion 
 
Frage: „Was möchten Sie zum Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Verfassungsschutzgesetzes in Drucksache 7/5569 - 
Neufassung - insgesamt und/oder zu einzelnen Bestimmungen anmerken?“ 
 

Datum 
des Bei-
trages 

Angaben zum Au-
tor 

Titel des Beitrages Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte 

09.11.2022 Maximilian Weber* 
 
Juristischer Vorbe-
reitungsdienst  
 
 

Nichtannahmeempfeh-
lung des Gesetzentwur-
fes 

Die Annahme des Gesetzesentwurfes kann sowohl aus politischer wie rechtlicher 
Sicht nicht empfohlen werden. 
 
In politischer Hinsicht bestärkt es wiederum die AfD, da diese sich abermals auf 
eine politische Ungleichbehandlung berufen kann, wie dies in der Vergangenheit 
bereits öfters passiert ist. Eine Stärkung der Demokratie in dem neuen ganzheit-
lichen Ansatz sowie dem Erfordernis der Zweidrittelmehrheit ist nicht zu erkennen. 
Darüber hinaus ist der Entwurf in wichtigen Fragen unklar sowie unvollständig. 
 
In rechtlicher Hinsicht benachteiligt der Entwurf die berechtigten Interessen jeder 
Fraktion auf politische Teilhabe in den Parlamentsgremien. Der Grundsatz der 
Spiegelbildlichkeit wird aufgegeben zugunsten eines Prinzips, dass sich so aus 
der Verfassung nicht entnehmen lässt. Daneben stünden weniger einschnei-
dende Regelungen zur Auswahl. 

02.12.2022 
 

Alexander Kreißl* 
 

Kontrolle des Verfas-
sungsschutzes 

Dieses Gesetz ist aus meiner Sicht nicht Verfassungskonform und nicht demokra-
tisch. 
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Bau 

02.12.2022 
 

Steffen Vitzthum* 
 
Monteure 

Verfassungsschutz Ich bin gegen solch ein gesetzt das es nichts mit Demokratie zu tun hat also lehne 
ich es 

02.12.2022  Anke Vitzthum* 
 
Selbständig 

Kontrolle verfassungs-
schutz 

Ich lehne dieses Gesetz ab, das es aus meiner Sicht nicht demokratisch ist. 

02.12.2022  Jörg Kleinert* 
 
Freiberufler Journa-
list 

Kontrolle Verfassungs-
schutz 

Wo bleibt unsere Demokratie 

02.12.2022  Thomas Rose* 
 
Handwerker 

Gesetzesänderung - 
Verfassungsschutzkon-
trolle 

Dieser Gesetzentwurf ist nicht zu empfehlen. 
Ich finde so etwas sehr undemokratisch. 
Dieser Entwurf verstößt gegen die Gleichbehandlung und das parlamentarische 
Rechtsstaatsprinzip! 

02.12.2022  Thomas Unger* 
 
Jurist  

Nichtannahme des Ge-
setzentwurfes  7/5569 
Änderung verfschg 

Die Annahme so eines Gesetzentwurfs kann ich nicht empfehlen, da es völlig un-
demokratisch ist. Der Entwurf verstößt gegen das Recht auf parlamentarische Be-
teiligung sowie Gleichbehandlung. 

 
 
 


